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1916. VII.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Normativbcstimmungen des Gemeinderates, Stadtratesm»>des Magistrates
in Zliigelegrntieltrn der Oeilmndellermltuilg und politischen Zlmtskchrnnss.

In - alt.
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Führung des kaiserlichen Adlers im Schilde der behördlich autorisierten
Ziviltrchniker und Bergbau -Ingenieure.

2 . Massage , Maniküre , Krankenpflege , Schönheitspflege , Fußpflege und
Hühneraugenschneiden — konzessionierte Gewerbe.

8 . Veränderungen im Stande der Sprcngmittcliiiagazine . — Vorschrift
bezüglich der Berichterstattung.

4 . Ehcbcwilligungen nach ß 40 W .-G . für die im Jahre 1892 geborenen
Wehrpflichtigen.

5 . Veröffentlichungen der statistischen Zentral -Kommission.
. 6 . Verkehr mit Rinds - und Roßhäuten.

7 . Verbot des Verkaufes vvn Knallpräparaten als Kinderspiclzeug . —
Strafkompetenz.

8 . Spitalsfrcqnentanten.

II . Normativbcftimmunge » :
Gemeinderat:

9 . Erhöhung der Kriegszulage sür kinderreiche Angestellte der Gemeinde
Wien.

Magistrat:
10 . Anrechnung der Druckmanndienstzcit bei der städtischen Feuerwehr.
11 . Wegfall einer besonderen Jntimation bei Verlautbarungen im Amts-

blatte.
12 . Arbeits - und Dienflvermittlungsamt der Stadt Wien ; Bestellung eines

neuen Vorstandes , Ausscheidung aus den Agenden der Magistrats-
Abteilung XI.

Verzeichnis der im Rcichsgesetzblatteund im Landes¬
gesetz - und Vcrordnungsblatte sür Österreich unter
der EnnS im Jahre  1916 veröffentlichten Gesetze und
Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.

L.

Führung des kaiserlichen Adlers im Schilde der be¬
hördlich autorisierten Ziviltechuiker und Bergban-

Jngenienre .*)

Rund Erlaß der k. k. n -ö. Statthalterei vom 6. Mai 1916,
Z . B . 1-117/2 aus 1916 , M . Abt . XIV , 1820/16 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 16) :

Über eine seitens der k. k. n .-ö . Statthaltcrei an das Ministerium für
öffentliche Arbeiten gerichtete Anfrage , ob den Ziviltechnikcrn und den be¬
hördlich autorisierten Bergbau -Ingenieuren das Recht zustehe, den kaiserlichen
Adler auch im Schilde zu führen , hat das k. k. Ministerium des Innern nach
mit den beteiligten Zentralstellen gepflogenem Einvernehmen mit dem Erlaffe
vom 17 . April 1916 , Z . 11103 ex 1915 , anher eröffnet , daß die bestehende
Übung nicht zu beanständen wäre.

L.
Massage , Maniküre , Krankenpflege , Schönheits¬
pflege , Fußpflege und Hühneraugenschneideu — kon¬

zessionierte Gewerbe.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 21 . Mai 1916,

Z . XII -1048 (M . Abt . XVIla , 1755 ) :

Nach der Rechtsanschauung des Handelsministeriums fällt der gewerbs¬
mäßige Betrieb der Massage , Maniküre , Krankenpflege , Schönheitspflege , Fuß¬
pflege und des HUHueraugenschncidens , insoweit er sich nicht als Ausübung
der Heilkunde darstellt , unter das konzessionierte Gewerbe der Anbietung per¬
sönlicher Dienste an nicht öffentlichen Orten (Ministerial -Vcrrrdnung vom
14 . September 1911 , R . G .-Bl . Nr . 187 ) .

».

Veränderungen im Stande der Sprengmittel-
magazine . — Vorschrift bezüglich der Bericht¬

erstattung.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 2 . Juni 1916,
Z . ö -1-26/2 (M . Abt . IV , 1787 ) :

Aus den h . a . einlangenden jährlichen Berichten über die Veränderungen
im Stande der Sprengmittelmagaziuc ist zu entnehmen , daß hinsichtlich der
Art der Berichterstattung noch immer Mängel und Unklarheiten bestehen und
die Berichte nicht mit jener Sorgfalt abgcsaßt werden , die zur genauen Evident-
sührung der Sprengmittelmagaziuc erforderlich ist.

Es ergeht iohin die Aufforderung , bei den jährlich vorzulegenden
Berichten im Gegenstände die Bestimmungen des h. ä . Rund -Erlasses vom
5) . Februar 19l0 , Z . 8 -1-10/1 , strenge einzuhallen , wobei unter Veränderung
im Stande ", sowohl Zuwachs als Abfall , sowie, , jede wesentliche aus die
Sprengmittelinagazine bezugnehmende Verfügung (Änderung der genehmigten
Einlagerungs,ncnge , Vergrößerung rc ) zu verstehen sein wird.

Der Termin für diese periodischen Berichte ( 15. Jänner ) ist in dem
..Verzeichnisse über die von den politischen Behörden periodisch zu erstattenden
Eingaben " vorzumerken , hingegen ist Post 75 dieses Verzeichnisses als nunmehr
entfallend zu streichen.

Alle anderen im Gegenstände etwa bisher noch erstatteten Berichte haben
zu entfallen.

4.

Ehebewilligungen „ ach K 4V W .-G . für die im
Jahre il8NÄ geborene » Wehrpflichtigen.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. Juni 1916,
Z . I11531/8 (M . Abt . XVI , 19297/16 ) :

Seitens einer politischen LandeSbehörde wurde an das k. k. Ministerium
sür Landesverteidigung in Wien die Anfrage gestellt, ob die im Jahre 1892
geborenen Wehrpflichtigen im Hinblicke aus tz 16 : 1, 3 . Absatz W .- G . der
Ehebewilligung nach H 40 W .-G . bedürfen , da sic einerseits nach der zitierten
Bestimmung des 8 16 W .-G . nicht mehr im stellungspflichtigen Alter find,
anderseits aber gemäß Z 16 : 1, letzter Absatz W . G ., noch nicht der Stellungs-
Pflicht völlig entsprochen haben.*) Siehe Normalienblätter des Magistrates Nr . 4 aus dem Jahre 1911.
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Das genannte Ministerium hat mit dem Erlasse vom 19 . Mai 1916,
M . Abi . XIV , 58 , Folgendes zur Kenntnisuahmc und Darnachachtung
eröffnet:

Nach 8 40 W .-G . ist die Verehelichung vor dem Eintritt in das
stellungspflichtige Alter und während der Dauer der Stellungspflicht grund¬
sätzlich » echt gestaltet und kann die Ehcbcwilligung während dieser Z -it nur
de, rücksichtswürdigen Umständen durch den Minister silr Landesverteidigung
erteilt werden.

Diese Bestimmung ist also aus die Dauer der Stellungspflicht abgestellt,
nicht aber auf das „ stellungspflichtige Alter ", wie dieses im Z 16 : 1, 3 . Absatz
W - G ., definiert ist.

Die im J -Hre 1892 geborenen Wehrpflichtigen , welche mit Rücksicht
daraus , daß die Houptstellung für das Jahr 19 i 5 noch nicht stattsand , ihrer
S ellungspflicht dermalen noch nicht Genüge geleistet haben , bleiben demnach
im Sinne des letzten Absatzes des Z 16 W .-G . noch weiterhin stellungspflichtig
und bedürfen daher der Ehcbcwilvgung im Sinne des § 40 W .-G.

Veröffentlichungen der statistischen Zentral -Kom¬
mission.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom I . Juli19l6,
Pr . Z . 1225 (M . D . 4076 ) :

Laut Erlasses des . k. Ministeriums des Innern vom 21 . Juni 1916,
Z . 11438 , hat die k. k. statistische Zentral -Kommission vielfachen Zuschriften
und persönlichen Anfragen von Beamten der verschiedensten Behörden ent¬
nommen , daß der Inhalt der von ihr hcrausgegebencn Veröffentlichungen
verhältnismäßig wenig bekannt ist und daher über diese einen gedrängten Be¬
bels zusammengestellt , um so den Ämtern die Orientierung über die Fülle von
Angaben , die sie in den bezeichnet ?,, Veröffentlichungen finden können , zu er¬
leichtern und um in manchen Fällen vielleicht auch Erhebungen über schon
gesammelt vorliegende Gegenstände vermeidlich zu machen.

Hievon ergeht unter Anschluß einer Abschrift des erwähnten Behelfes
die Mitteilung.

» *
»

B e h

zur Benützung der für die Verwaltung besonders wichtiger Veröffentlichungen
der k. k. statistischen Zentral -Kommission.

1 . Das Österreichische statistische Handbuch erscheint jährlich im Verlag
ron Karl G e r o l d' s S o h n in Wien zum Preise von 4 X . Es enthält
die meisten für Berwaltungszwccke nötigen Angaben über Österreich und die
österreichischen Länder in gedrängter Form unter Anführung der Quellen.

2 . u . 3 . Das statistische Jahrbuch der autonomen Laiidesverwaltung in
Österreich und das österreichische Städtebuch erscheint jedes zweite Jahr im
Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei zum Preise von beiläufig 14 X
und 12 X . Sie befassen sich mit der Statistik der autonomen Verwaltungs¬
körper und bringen ohne bestimmtes System Daten aus verschiedenen , die
Länder , Bezirke und Gemeinden besonders berührenden Gebieten.

4 . Österreichische Justizstatistik . Ein Handbuch für die Justizstatistik er¬
scheint jährlich im Verlage von Karl Gero ! d's Sohn  zum Preise von
4 X . Es beschäftigt sich ausschließlich mit den Aufgaben der Justizverwaltung
un Rechtspflege.

5 . Kataster der Anstalten für Kinderschuh und Jugendfürsorge ist bisher
für Wien , das übrige Niederösterreich , Oberösterreich , Salzburg und Steier¬
mark im Berlage von Karl G e r o I d' s Sohn  in einem Bande zum Preise
von 5 X erschienen.

6 . Das Sammelwerk Österreichische Statistik erscheint im Verlage von
Karl Gerold 's Sohn  in einzelnen Heften zum Preise von 2 bis 18 K.
Es enthält reichgegliederte Zahlenangaben mit weitgehender örtlicher Gliede¬
rung aus dem aus den verschiedensten Gebieten der Verwaltung und Rechts¬
pflege . Aus der „alten Folge " , welche 93 Bände umfaßt , wären für die Ver¬
waltung noch jetzt von besonderem Interesse die Bände XXX V und XXXXIII
welche die Ergebnisse der einzigen bisher in Österreich durchgeführten land¬
wirtschaftlichen und gewerblichen Betriebszählung vom 3 . Juni 1902 darstcllen.

Die neue Folge der Österreichischen Statistik bringt in ihren ersten fünf
Bänden die Ergebnisse der Volkszählung vom 31 . Dezember 1910 , insbesondere
auch die Statistik der Berufe , Häuser - und Wohnungsstalistik , Haushaltungs¬
und Familicnstatistik und die Viehzählung . Das 1. Heft des I . Bandes enthält
unter dem Titel „ Summarische Ergebnisse " die am häufigsten gesuchten Zahlen
über die Verteilung oer Bevölkerung nach Religion und Umgangssprache in
den einzelnen Gerichtsbezirken , nebst Karleu über die Sprachenverteiluug nach
Gerichtsbezirken , die tatsächliche und natürliche Vermehrung der Bevölkerung
und der Bevölkerungsdichte nach politischen Bezirken.

Aus dem weiteren Inhalt dieses Werkes seien hervorgehoben : die
Statistik der Bewegung der Bevölkerung , des Sanitätswesens , der Unterrichts¬
anstalten , des Staatshaushaltes , der Sparkassen , der Banken , des Verkehres
auf Land - und Wasserstraßen , der Reichsratswahlen und der Rechtspflege.

7. Den Ergebnissen der Volks - und Viehzählung vom 31 . Dezember 1910
sind überdies gewidmet:

o) das allgemeine Verzeichnis der O,tsgcmeinden und Ortschaften Öster¬
reichs ;

b) das Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder , beide im Verlag
der Hof - und Staatsdruckerei . Preis der erstcren 10 X , die Preise des
letzteren sind nach Heften und Sprache verschieden;

e) Viehstandlrxikon in drei Bänden im Verlage Karl G e r o l d's Sohn
zum Preise von 5 X per Band.
Das allgemeine Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften Öster¬

reichs enthält nach Ländern , politischen Bezirken und Gerichtsbezirken geordnet
sämtliche Örtsgemcindeu (in Galizien auch Gutsgebiete ) und sämtliche Ort¬
schaften nach dem Stande Ende 1914 mit den Bevölkerungsziffern der letzten
Volkszählung.

Vom Spezialorterepertorium sind bisher die Bände für Niederösterreich
und Böhmen (deutsche Ansgabe ) erschienen . Ihnen solle » weiters alle übrigen
Länder umfassende Bände folgen . Sie enthalten sämtliche Ortsgemcindcn (in
Galizien auch Gutsgebictc ), Ortschaften und alle einen besonderen Namen
sübrenden Ortsbestandteile mit Angabe der Häuserzahl und der Bevölkerung,
gegliedert nach Geschlecht, Religion und Umgangssprache . Dort sind auch die
wichtigsten Ämter und Anstalten , das letzte Postamt und die nächste Eisenbahn¬
station zu finden . Bei jeder Gemeinde ist die Fläche und die Aufteilung in
Katastralgemeinden angegeben . Die Häuser - und Einwohnerzahlen beruhen auf
der letzten Vollsziihlnng , die übrigen Angaben sind auf den neuesten Stand
gebracht.

Das Viehstandslexikon enthält die Zahl der häuslichen Nutztiere und ihre
Verteilung nach Alter und Geschlecht in jeder einzelnen Gemeinde und in
jedem Gulsgebietc , für die Karstländer nach Katastralgemeinden.

«.
Verkehr mit Rinds - und Roßhäuten.

Magistrats -Direktor Dr . August Nüchtern  hat mit Erlaß
vom 12 . Juli 1916 , M . D . 4185 , die Mag . Abt . IX . die
magistratischen Bezirksämter und die Marktamts -Direktion von
nachstehendem Rund -Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom
6. Juli 1916 , Z . ^V. 2993 , zur Darnachachtung verständigt:

Nach den Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 23 . Juni 1916,
R .-G .-Bl . Nr . 194 , dürfen Rinds - und Roßhäute an Leder-Erzeuger in Hin¬
kunft ausschließlich nur durch die Häute - und Leder-Zentrale A. G . geliefert
werden . Jeglicher direkte Verkehr in diesen Häuten zwischen Häuteproduzenten,
Händlern und sonstigen Häulebcsitzern einerseits und Leder-Erzeuger anderseits,
der nach den Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 12 . Juli 1915,
R .-G .-Bl . Nr . 198 , in gewissen Ausnahmssällen zulässig war , ist hiernach
untersagt . Dieses Verbot bezieht sich insbesondere auch auf die in zunehmendem
Umfange statlfindendc direkte Üleraabc einzelner Häute an Gerbereien zum
Zwecke der Lohngcrbung für den Häutcbesitzcr . Dagegen wird die herkömmliche
Lohngerbung der Häute von Wild , ferner von Schaf -, Lamm -, Ziegen - und
Zickclfellcn und von Schweinshäuten durch die Vorschriften der neuen Ver¬
ordnung nicht berührt . Letzteres gilt bis auf weiteres auch von dem Verkehr
in Kalbfellen.

Dee politischen Bezirksbehörden werden über Erlaß des k. k. Handels¬
ministeriums vom 23 . Juni 1916 , Z . 11802 , beauftragt , für die allgemeine
Bekanntmachung der Vorschriften der neuen Verordnung die im Interesse der
gleichmäßigen Versorgung der Gerbereien mit Häuten und zugleich aus mili-
schen Rücksichten getroffen werden mußten , Sorge zu tragen.

Falls Übertretungen oder Umgehungen der Vorschriften zu ihrer Kenntnis
gelangen sollten , ist der Tatbestand sofort fcstzustellen , die Strafamtshandlungen
gegen die Schuldtragenden durchzuführen und die Statthalicrei hievon behufs
weiterer Veranlassung in Kenntnis zu setzen.

7 .
Verbot des Verkaufes von Knallpräparaten als

Kinderspielzeug . — Strafkompetenz.
Mit dem Erkenntnisse des magistratischen Bezirksamtes für den I . Bezirk

vom 1. Mai 1916 , Z . 3671 , Strafregisterblalt Nr . 384 . wurde über S , K.,
Inhaber einer Konzession zum Verschleiße von Feuerwerkskörpern , wegen Über¬
tretung der Bestimmungen der mit der Ministerial -Verordnung vom 20 . Februar
1852 , R -G .-Bl . Nr . 47 , republizierten Hofkanzlei -Dekrete vom 4 . April 1809,
P . G . S . Bd . 32 , S . 79 , und vom >5. April 1847 , Z . 12284 , P . G . S.
Bd . 75 , S . 81 , begangen durch Verkauf einer Kinderpistole nebst explodierenden
Knallkorken nach der Ministerial -Verordnung vom 80 . September 1857 , R .-G .-
Bl . Nr . 198 , eine Geldstrafe von 50 X , eventuell 5 Tagen Arrest verhängt.

Über den von S K. rechtzeitig eingebrachten Rekurs bat die k. k. n .-ö.
Statthallerei mit dem Erlasse vom 15 . Juli 1916 , Z . VII b - 1352 , das an-
gefochtene Erkenntnis wegen Inkompetenz aufgehoben , weil zur Durchführung
der Strafamtshandlung wegen Übertretung des aus sicherheitspolizeilichen
Rücksichten erlassenen Verbotes des Verkaufes von Knallpräparaten als Kinder¬
spielzeug die k. k. Polizei -Direktion in Wien , beziehungsweise das k. k. Bezirks-
Polizei -Kommissariat Innere Stadt berufen gewesen Wäre,
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8 .

Spitalsfrequeutanten.
Verlautbarung des Wiener Magistrates (Mag . Abt . X) vom

17. Juli 1916 , Z . 6804:
Zufolge Erlasses der k. k. n .-ö Statthaltern vom 8 . Juli 1916,

Z . VI -458/5I , stehen nachbcnannle Personen im Verdachte einer ungebühr¬
lichen Inanspruchnahme der öffentlichen Spitalspflege:

1 . Hartl, eb  Franz , geboren am 12 . Mai 1850 , nach Pusarnitz,
politischer Bezirk Spittal , Kärnten zuständig , Binder;

2 . Kolczcn  Paszkal , 50 Jahre alt , zriech .-orient ., ledig , nach Man-
dorlak , Komitat Arad zuständig;

3 . KaSzil  Eduard , 49 Jahre alt , isralit ., geschieden, nach Magyar-
ujfalusi , Komikat Somogy zuständig , Hausierer.

Sie dürfen daher nicht vor ärztlich sichergestellter Notwendigkeit in die
Spitalspflege ausgenommen werden . Im Falle der Arbcits - und Ausweg¬
losigkeit sind sie nach den bezüglichen Vorschriften zu behandeln.

II. Norlirativtrestilniinmqen.
Hemeindeiat:

».
Erhöhung der Kriegsznlage für kinderreiche Ange¬

stellte der Gemeinde Wien.
Erlaß der Magistrats -Direktion vom 14 . Juli 1916 , M.

D . 4249 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 19 ) :
Der Gemeinderat hat am 1l . Juli 1916 , zur Pr . Z . 7018 , folgendes

beschlossen:
Der GemeinderatSbcschluß vom 16 . Mai I9 !6, Pr . Z . 4400 , Uber die

Bewilligung von Kriegszulagen an die Angestellten der Gemeinde wird rück¬
wirkend vom 1. April 1916 dahin abgeändcrt , daß den Angestellten der dritten
Klasse, welche für mehr als drei Kinder zu sorgen haben , für jedes weitere
Kind eine Erhöhung der Kriegszulage von jährlich 60 X bewilligt wird.

Magistrat:
1V.

Anrechnung der Druckuianndienstzeit bei der städtischen
Feuerwehr.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . August Nüchtern
vom 20 . Juni 1916 , M . D . 6128/15 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 17 ) :

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16 . Juni 1916 , zur
Pr . Z . 5511 , den nachfolgenden Beschluß gefaßt:

„Der Stadtrat wird ermächtigt , bei der Beförderung der aus dem Stande
der Feuerwehr hervorgegangenen Bediensteten von der 1l . in die I . Diener¬
bezugsklasse die nachgewiesenermaßen ausschließlich im eigentlichen Feuerweh .-
dienste zugebrachte Dienstzeit als Druckmann der im Stande der Feuerwehr-
Mannschaft vollstrcckten Dienstzeit gleichzuhallcn und in die zehnjährige Frist
gemäß Z 2, letzter Absatz, der neuen Zeilbeföcderungsbcstimmungen ein-
znrechnen . "

II

Wegfall einer besonderen Jntimatiou bei Verlaut¬
barungen im Amtsblatte.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . August Nüchtern
vom 5. Juli 1916 , M . D . 4126:

Im Interesse der Geschäftsvereinfachung und der Papierersparung werden
in Hinkunft Veriaulbarungen an die städtischen Ämter , Anstalten , und Unter¬
nehmungen , welche sich zur Ausnahme in die Beilage des Amtsblattes „ Gesetze.
Verordnungen und Entscheidungen , sowie Normativbestimmungen des Ge¬
meinderates , Stadtratcs und des Magistrates in Angelegenheiten der Gemeinde¬

verwaltung und politischen Amtsführung " eignen , in der Regel nur mehr auf
diesem Wege hinausgegeben.

Hierauf werden die städtischen Ämter , Anstalten und Unternehmungen
aufmerksam gemacht.

12 .

Arbeits und Dienstvermittlungsamt der Stadt Wien;
Bestellung eines neuen Vorstandes , Ausscheidung
aus den Agenden der Magistrats Abteilung XI.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . August Nüchtern
vom 10 . Juli 1916 , aä M . D . 3758 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 18) :

Der Herr Bürgermeister hat den Magistrats - Sekretär Karl Hofer  zum
Vorstände des Arbcits - und Dienstvermittlungsamtes der Stadt Wien bestellt,
dieses Amt gleichzeitig aus den Agenden der Magistrals -Abteilung XI aus-
geschieden und cs der Geschäftsgruppe k zugewiesen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gefetz- »nd Verordnungsblatts für Österreich unter
der Enns im Jahre 1 V1 S veröffentlichten Gesetze

und Verordnungen.
Rkichsgcsrhblatt.

Nr . 18lk Kaiserliche Verordnung vom 16. Juni 1916,
über den Aufschub und die Unterbrechung des Voll¬
zuges von Freiheitsstrafen.

Nr . 184 . Verordnung des Handelsministers im Einver-
vernehmen mit dem Eisenbahnminister , Ackerbauminister , Minister
für Landesverteidigung und im Einverständnisse mit dem Kriegs¬
minister vom 16 . Juni 1916 , betreffend die Regelung des
Verkehres in Rohharz und Harzprodukten.

Nr - 18 » . Verordnung des Handelsministers im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister , Ackerbauminister und Minister
für Landesverteidigung und im Einverständnisse mit dem Kriegs¬
minister vom 16 . Juni 1916 , betreffend die Festsetzung von
Höchstpreisen für Harz und Harzprodukte.

Nr . 188 . Verordnung des Ministers des Innern, im
Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom 18. Juni 1916,
betreffend die Regelung des Verkehres mit Kaffee.

Nr . 18 V. Kundmachung des Finanzministeriums vom
16. Juni 1916 , betreffend die Errichtung eines Steuer¬
amtes in Triest.

Nr . 188 . Verordnung des Finanzministeriums vom
17. Juni 1916 , betreffend die Abschreibungen und das
Verfahren bei Veranlagung direkter Steuern , sowie
die Einhebung von Abgaben in den politischen Be¬
zirken Capodistria , Lussin , Mitterburg , Parenzo,
Veglia und Volosca - Abbazia der Markgrafschaft
Istrien.

Nr . 18S . Verordnung des Finanz-,Justiz- und des Handels¬
ministeriums im Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungshöfe
vom 3. Juni 1916 , betreffend den Vollzug von Auszahlungen
der Zinsen der auf bestimmte Namen lautenden (vin-
kulierten ) Schuldverschreibungen der 4 . österreichischen
Kriegsanleihe durch die Postsparkassa.
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Nr . ISO . Verordnung des Justizministers im Einver¬
nehmen mit dem Minister für öffentliche Arbeiten vom 18 . Juni
1916 über die Verfassung von Teilungsplänen durch
das oberösterreichische Landesbauamt in Linz.

Nr . 1SL . Kaiserliche Verordnung vom 23. Juni 19l6,
betreffend die im Budgetjahre 1915/16 aus dem staat¬
lichen Meliorationsfonds zur Verwendung gelangenden
Unterstützungen.

Nr . 192 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit den Ministern für öffentliche Arbeiten und für
Landesverteidigung und im Einverständnisse mit dem Kriegs¬
minister vom 23 . Juni 1916 , betreffend den Vorbehalt
von Leder bestimmter Gattungen für Militärbedarf.

Nr . 1SL Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit den Ministern für öffentliche Arbeiten und für
Landesverteidigung und im Einverständnisfe mit dem Kriegs¬
minister vom 23 . Juni 1916 , betreffend den Verkauf von Er¬
zeugungsabfällen aus der Lederverarbeitung.

Nr . 1V4 Verordnung des Handelsmimsters im Einver¬
nehmen mit dem Minister des Innern , Minister für öffentliche
Arbeiten und Minister für Landesverteidigung vom 23 . Juni
1916 , betreffend den Verkehr in Rindshäuten , Roßhäuten
und Kalbfellen.

Nr . ir »S . Verordnung des Justizministcrs im Einver¬
nehmen mit dem Minister des Innern vom 24 . Juni 1916
über die Generalvormundschaft.

Nr . 186 . Verordnung des Ministers des Innern vom
25 . Juni 1916 , betreffend die Regelung des Verbrauches
von Getreide und Mahlprodukten.

Nr . 107 . Verordnung des Handelsministecs im Einver¬
nehmen mit dem Eisenbahnminister und dem Finanzministcr vom
26 . Juni 1916 , betreffend Regelung des Ausfuhrverkehres
nach Rumänien.

Nr . IN -,. Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 26 . Juni 1916 , be¬
treffend Aufhebung der Ministerialverordnung vom
4 . Jänner 1916 , R . -G . - Bl . Nr . 7 , und Beschlag¬
nahme der Leinsamenvorräte.

Nr . iSS . Verordnung des Finanzministeriumsim Ein¬
vernehmen mit dem Handelsministerium und dem Obersten Rech¬
nungshöfe vom 20 . Juni 1916 , betreffend den Vollzug von
Auszahlungen für Rechnung der tKeneraldirektion des
Grundsteuerkatasters durch die Postsparkasse.

Nr . 20V . Kaiserliche Verordnung vom 28. Juni 1916
über die Führung des Staatshaushaltes vom 1 . Juli
bis 31 . Dezember 1916.

Nr . 201 . Kundmachung des Ministers für öffentliche
Arbeiten vom 24 . Juni 1916 , über Ausnahmsbestimmun¬
gen für die im Pariser Unionsvertrag zum Schutze
des gewerblichen Eigentums festgesetzten Prioritäts¬
fristen zugunsten der Angehörigen Spaniens.

Nr . 202 Verordnung des Ministeriums für Landesver¬
teidigung vom 30 . Juni 1916 , mit der im Einvernehmen
mit den beteiligten Ministerien und im Einverständ¬
nisse mit dem Kriegsministerium die Ministerialver¬
ordnung vom 14 . November 1914 , R . - G . -Bl - Nr . 326,

über Bestimmungen für die Durchführung des Gesetzes
vom 26 . Dezember 1912 , R . - G . -Bl » 236 , betreffend
die Kriegsleistungen , teilweise abgeändert wird.

Nr . 204 . Verordnung des Ministeriums für Landesver¬
teidigung im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien und
im Einverständnisse mit dem Kriegsministerium vom 30 . Juni
1916 , mit der die Ministerialverordnung vom 14 . Mai
1915 , R . - G . - Bl . Nr . 117 , über Bestimmungen für
die Durchführung des Gesetzes vom 26 . Dezember
1912 , R .-G . - Bl . Nr . 236 , betreffend die Kriegs¬
leistungen , teilweise abgeändert wird.

Nr . 204 . Verordnung des Handelsministers im Ein¬
vernehmen mit dem Minister des Innern vom 22 . Juni 1916
über amtliche Siegel ( Stampiglien ) .

Nr . 204 Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 29 . Juni 1916,
mit welcher die Ministerialverordnung vom 11 . Mai
1916 , R . - G . - Bl . Nr . 136 , betreffend die Regelung
des Verkehres mit Knochen und Knochenfett , ergänzt
wird.

Nr . 200 Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit dem Ackerbauminister vom 29 . Juni 1916 , mit
welcher die Verordnung vom 11 . Mai 1916 , R . -G . -
Bl . Nr . 137 , betreffend die Festsetzung eines Höchst¬
preises für Knochenmehl , ergänzt wird.

Nr . 207 . Kaiserliche Verordnung vom 28. Juni 1916
über die Entmündigung ( Entmündigungsordnung ) .

Nr . 202 . Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom I . Juli 1916 , be¬
treffend Regelung des Verkehrs mit Raps , Rübsen,
Rüböl und Ölkuchen.

Nr . 200 . Verordnung des Finanzministeriums vom
13 . April 1916 zur Durchführung des § 32 , Absatz 1,
der Ministerialverordnung vom 22 . Dezember 1915,
R . - G . - Bl . Nr . 385 , über die Stundung privatrecht¬
licher Geldforderungen gegen Schuldner in Galizien
und in der Bukowina.

Nr . L »0 . Kaiserliche Verordnung vom 2: Juli 1916,
betreffend die Veranlagung der allgemeinen Erwerb¬
steuer für das Jahr 1916.

Nr . 21 L. Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit dem Ackerbauminister und dem Minister des Innern
vom 6. Juli 1916 , betreffend die Festsetzung von Höchst¬
preisen für lebende Schweine und für Schweine¬
produkte.

Nr . 212 . Verordnung des Handelsministers vom 6. Juli
1916 , betreffend die Abgabe von Alteisen für Einschmelz-
und Packetierzwecke.

Nr . 214 . Verordnung des Handelsministeriums im Ein¬
vernehmen mit den Ministerien des Innen und des Ackerbaues
vom 7. Juli 1916 , betreffend die Abänderung einer Be¬
stimmung der Polizeiordnung für die Schiffahrt und
Flößerei aus der Elbe.

Nr . 214 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums vom
8. Juli 1916 , betreffend die Erstreckung der Frist für die Bau¬
vollendung und Betriebseröffnung auf der mit elektrischer Kraft
zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von der Sprudel¬
straße auf den Dreikreuzberg in Karlsbad.
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Nr . 2L5 Verordnung des Handclsministcrs im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 10. Juli 1916, be¬
treffend Regelung des Verkehrs mit Altpapier.

Nr . 2lO . Erlaß des Finanzministeriums vom 12. Juli
1916, betreffend die Ausgabe der neuen Banknoten zu
10 Kronen mit dem Datum vom 2. Jänner 1915.

Nr . 217 . Kaiserliche Verordnung vom 27. Juni 1916,
betreffend die Verwendbarkeit der von der Stadtgemcinde
Triest im Nennbeträge von 34 Millionen Kronen auszu-
gebendenTeilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden
Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen
Kapitalien.

Nr . 218 . Verordnung des Ministers des Innern im
Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom 14. Juli 1916,
betreffend die Einschränkung des Verbrauches von Fleisch
und Fett ..

Nr . 2 LS. Verordnung des Ministers des Innern im
Einvernehmen mit dem Ackerbauminister, dem Handelsminister,
dem Finanzminister und dem Justizminister vom 15. Juli 1916,
mit welcher die Übcrmahmsprcisc für einige Getreide-
gattungen und Hülfcnflüchte festgesetzt werden.

Nr . 220 . Verordnung des Ackerbauministers im Ein¬
vernehmen mit den Ministern des Innern und des Handels
vom 15. Juli 1916, betreffend die Verwendung von Ge¬
treide und Mahlprodukten zu Futterzwecken.

Nr . 221 . Verordnung des Eisenbahnministcriums im
Einvernehmen mit dem Justizministerium und dem Handels¬
ministerium vom 20. Juli 1916, betreffend Änderung des
Eifenbahn -Betriebsreglemcnts vom 11. November
1909 , R .-G.-Bl . Nr . 172.

Nr . 222 . Verordnurg des Justizministeriums, des Finanz¬
ministeriums und des Handelsministeriums im Einvernehmen mit
dem Obersten Rechnungshöfe vom 8. Juli 1916, betreffend den
Vollzug von Auszahlungen durch die k. k. Postspar¬
kassa für Rechnung der Justizbehörden in Dalmatien.

Nr . 22 » . Kaiserliche Verordnung vom 19. Juli 1916 über
die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch das Oberft¬
hofmarschallamt.

Nr . 224 . Kaiserliche Verordnung vom 19. Juli 1916,
über die Einräumung des Gerichtsstandes des Oberst¬
hofmarschallamtes an Mitglieder des herzoglich
Parma 'schen Hauses.

Nr . 225 . Verordnung des Ministeriums für Landes¬
verteidigung im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien
und im Einverständnissemit dem Kriegsministerium vom 20. Juli
1916, betreffend die Inanspruchnahme von Gummi¬
bereifungen.

ö . Landesgesetz- und Verordnungsblatt.
Nr . 72 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-

herzogtume Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. Xlb -208/2, betreffend die der Gemeinde Weidling  im
Gerichtsbezirke Klosterneuburg erteilte Bewilligung zur Weiter¬
einhebung einer V er schö n erun g s t axe für die Jahre 1916
und 1917.

Nr . 7 » . Kundmachungdes k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,

Z. X-452/1I, betreffend die Einhebung von Waffer-
gcbühren  durch die Stadtgemeinde Maut ern.

Nr . 74 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum? Österreich unter der Enns vom 20. Juni 1916,
Z. VV-2796, mit welcher provisorische Bestimmungen für die
unmittelbare Abgabe von Kaffee an den Ver¬
braucher  erlassen werden.

Nr . 75 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. Xlb 209/2, betreffend die der Gemeinde Gmünd  im gleich¬
namigen Gerichtsbezirke erteilte Bewilligung zur Einhebuug von
100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über¬
steigenden Umlagen.

Nr . 7 « . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 19. Juni 1916,
Z. VIII 1547/13, betreffend die Festsetzung der Ver Pflegs¬
taxen in den neun Wiener k. k. Krankenau st alten.

Nr . 77 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 27. Juni 1916,
Z. Vl-738, betreffend die  Erhöhung der Verpflcgstaxe
in der allgemeinen Verpflegsklasse des Kaiser-
jubiläums -Spitales der Stadt Wien.

Nr . 78 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum« Österreich unter der Enns vom 30. Juni 1916,
Z. VV-2921, mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
der Ministerial -Verordnung vom 25 . Juni 1916,
R .-G.-Bl . Nr . 196 , betreffend die Regelung des Ver¬
brauches von Getreide und Mahlprodukten , erlassen
werden.

Nr . 7S . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 1. Juli 1916,
Z. VV-2868/14, mit welcher Durchführungsbestimmungen
zu der Ministerial -Verordnung vom 18. Juni 1916,
R .-G.-Bl . Nr . 186 , betreffend die Regelung des
Verkehres mit Kaffee , erlassen werden.

Nr . 80 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. XIb -214/4, betreffend die der Gemeinde Schreins im
gleichnamigen Gerichtöbezirke erteilte Bewilligung
zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern
des JahreS 1916 übersteigenden Umlagen.

Nr . 8L . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. XIb-2I5/1 , betreffend die der Gemeinde Eggenburg im
gleichnamigen Gerichtsbezirke erteilte Bewilligung
zur Weitereinhebung einer 5prozentlgen Auflage von
den Mictwerten für das Jahr  1916.

Nr . 82 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. Xlb 276/1, betreffend die der Gemeinde Haßbach  im
Gerichtöbezirke Neunkirchen erteilte Bewilligung zur
Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern
des Jahres 1916 übersteigenden Umlagen.

Nr . 8 » . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 13. Juni 1916,
Z. Xlb -302/2, betreffend die der Gemeinde Waidmannsfeld
im Gerichtsbezirke Gutenstein erteilte Bewilligung
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zur Einhebung von 100 Prozent der direkte » Steuern
des Jahres 1916 übersteigenden Umlagen.

Nr . 84 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum - Österreich unter der Enns vom k». Juli 1916,
Z . XI b 423/11 , betreffend die der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien erteilte Bewilligung zur Einhebung erhöhter
Gemeindeumlagen und Abgaben , beziehungsweise die pro¬
visorische Inkraftsetzung der Bestimmungen einer Abgabe¬
ordnung . betreffend die Einführung einer Gemeindeabgabe
vom Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der
k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 8 ^». Kundmachung des Landes -Ausschusscs im Erz¬
herzogtum - Österreich unter der Enns vom 23 . Juni 1916,
Z . 4608 -XXVII/431 e, betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxen für die niedervsterreichische Landes -Gebär-
anstalt in Wien.

Nr . 88 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 11 . Juli 1916,
Z . ^V-2579/4 , mit welcher Durchführungsbestimmungen
zur Ministeral - Verordnung vom 21 . Mai 19l6,
R . - G . - Bl . Nr . 149 , betreffend die Vornahme der
Schafschur , erlassen werden.

Nr . 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 4 . Juli 1916,
Z . X 451/6 , betreffend die Abgabe von Wasser aus dem
Wasserwerke der Gemeinde Mitterbach , sowie die
Einhebung von Wassergebühren hiefür.

Nr . 88 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 14 . Juli 1916,
Z . ^V-3041/1 , mit welcher Durchführungsbestimmungen
zu der Ministerial - Verordnung vom 6 . Juli 1916,
R . - G . -Bl , Nr . 211 , betreffend die Festsetzung von
Höchstpreisen für lebende Schweine und für Schweine¬
produkte , erlassen werden.

Nr . 8 » . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 10 . Juli 1916,
Z . XII -781/35 , betreffend die Verlängerung des Tcrmines
zur Räumung von Wohnungen und sonstigen Räumlich¬
keiten im Augusttermin 1916 für das Gebiet der k. k. Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien.

Nr . SV. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 11 . Juli 1916,
Z . XII b-311/1 , betreffend die der Gemeinde Gainfarn
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Musik - und Ver¬
schön eru  n g st  a x e für die Jahre 1916 , 1917 und 1918.

Nr . SI . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 18 . Juli 1916,
Z . VI-854 , betreffend die Ausgestaltung der Station
Feuerwerksanstalt der Schneebergbahn.

Nr . VL. Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 22 . Juli 1916,
Z . 1V-3042/5 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu der
Ministerial -Verordnung vom 14 . Juli 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 218,
betreffend die Einschränkung des Verbrauches von Fleisch
und F ett,zerlassen werden.
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